
   
 

Stellungnahme des Na onalen Netzwerkes Frauen und Gesundheit zur Arbeit der 
Arbeitsgruppe 1 - Regulierungen für den Schwangerscha sabbruch der Kommission für 
reproduk ve Selbstbes mmung und Fortpflanzungsmedizin 

Das Na onale Netzwerk Frauen und Gesundheit (NNW) ist ein Zusammenschluss von 
Organisa onen, die sich bundes- oder landesweit für die Gesundheit von Frauen und 
Mädchen und für deren gute barrierefreie evidenzbasierte medizinische und psychosoziale 
Versorgung einsetzen. 

Das NNW stellt fest, dass die derzei ge Kriminalisierung von Schwangerscha sabbrüchen ein 
wich ger Grund für mehrere nega ve Auswirkungen auf die Versorgung von ungewollt 
Schwangeren ist, die einer bedarfsgerechten Versorgung zuwider laufen und zu einer 
Unterversorgung führen: 

- Ungewollt Schwangere werden s gma siert und deren Zugang zu dieser basalen 
Gesundheitsleistung massiv behindert. Das belastet sie zusätzlich in einer per se o  
schon konfliktha en Lebenssitua on. 

- Der Zeitdruck für den Abbruch wird durch Pflichtberatung und Wartezeit bei der 
Schwangeren erhöht. 

- Diejenigen, die bereits Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, sind 
unverhältnismäßig stärker von Unterversorgung und der Kriminalisierung von 
Schwangerscha sabbrüchen betroffen, wie zum Beispiel Geflüchtete, Migran nnen, 
einkommensschwache Frauen und Mädchen oder trans*Personen. 

- Die Tendenz, den Kinderwunsch aufzuschieben, ist unter Migran nnen viel weiter 
verbreitet, unter anderem wegen fehlender Betreuungssitua on oder 
Aufenthaltsstatus. Gleichzei g sind im Schni  Migran nnen ö er ungewollt 
schwanger als herkun sdeutsche Frauen und vor allem häufiger sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt. 

- Die Ausbildung von Mediziner*innen in den verfügbaren und schonenden Methoden 
von Abbrüchen ist höchst unzureichend. 

- Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen, werden als „Abtreibungsärzt*innen“ 
diskriminiert.  

- Es besteht eine Unterversorgung bzgl. der Möglichkeit, einen 
Schwangerscha sabbruch vornehmen zu lassen, bezogen auf das ganze 
Bundesgebiet. 

- Es mangelt an Wahlmöglichkeiten für schonende Verfahren des Abbruches wie 
Absaugung oder medikamentöser Abbruch. 

- Die Kostenübernahme des Abbruchs durch die Krankenkassen als Regelleistung wird 
verhindert. 

Das NNW sieht in der Regulierung des Schwangerscha sabbruches außerhalb des Strafrechts 
einen bedeutsamen Schri  zu mehr reproduk ver Selbstbes mmung von Frauen. Die 
reproduk ve Selbstbes mmung ist ein Menschenrecht. Die UN-Generalversammlung hat 
dieses Recht im September 2014 erneut bestä gt. Deutschland würde somit endlich der UN  



   
 

folgen. Die Regulierung außerhalb des Strafrechts ist zudem eine wich ge Antwort einer 
funk onierenden Demokra e gegen die Anfeindungen von rechts.  

Das NNW setzt sich ein für das Recht auf Schwangerscha sabbruch, das Recht auf 
qualifizierte Beratung, das Recht auf barrierefreien Zugang und auf die Bereitstellung 
umfassender nicht weltanschaulich geprägter Informa onen für alle Frauen. Frauen sollen 
auf dieser Grundlage eine informierte Entscheidung treffen können und diese umsetzen 
können. 

Das NNW fordert die AG 1 der Kommission auf, einen Weg aufzuzeigen, diese Ziele 
verfassungskonform außerhalb des Strafrechts umzusetzen. 

Die Mehrheit der Mitgliedsorganisa onen des NNW unterstützt diese Stellungnahme.  
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